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Ekbert selbst fand im nächsten Jahr den Tod247, aber es ist zweifelhaft, ob 
Bischof Konrad von Utrecht daraufhin in den Genuß seiner Rechte in 
Friesland gelangte. Ekberts Schwager, Heinrich der Fette von Northeim, 
beanspruchte das Erbe, und Heinrich IV. gestand es ihm 1101 auch zu. Als 
sich der Northeimer freilich in den Besitz der Grafschaft setzen wollte, 
kam er dort um248.
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Der friesische Komitat blieb auch im 12. Jahrhundert noch lange Zeit ein 
Zankobjekt. Eine oder mehrere Urkunden wurden aus diesem Grund ge­
fälscht, doch braucht auf die Einzelheiten hier nicht eingegangen zu 
werden249. 1126 kamen der Oster- und der Westergau an die Gräfin Petro­
nilla von Holland, die für ihre minderjährigen Söhne die Vormundschaft 
ausübte und als Halbschwester Lothars von Süpplingenburg dessen Gunst 
genoß250. Konrad III. trat dagegen wieder für die Ansprüche der Utrechter 
Kirche ein und überwies ihr die Grafschaft gleich zu Beginn seiner Regie­
rung im April 1138 (DKo HI 3). 1145 wiederholte er die Schenkung. Da 
eine erneute Untersuchung der Besitzansprüche und auch ein Urteil des 
Hofgerichts vorausgegangen waren, wird man annehmen dürfen, daß sich 
das Diplom (DKo III 139) in erster Linie gegen die Grafen von Holland 
richtete251. Diese gaben jedoch nicht auf, und 1165 führte Friedrich Barba­
rossa zwischen Bischof Gottfried von Utrecht und Graf Florentius von 
Holland einen Kompromiß herbei, demzufolge beide die Grafschaft ge­
meinsam verwalten lassen und sich u. a. die Einkünfte aus dem Grafschafts­
gut und aus den Gerichtsgefällen teilen sollten (DF I 497). 1204 wurde das 
Kondominium noch einmal bestätigt252. Schließlich, 1290, gingen durch 
Verfügung Rudolfs von Habsburg alle Reichsrechte in Friesland mit Aus­
nahme dessen, was dem Grafen von Holland dort zustand, an Reinald von 
Geldern über253. Damit hatte die Utrechter Kirche in Mittelfriesland end­
gültig ausgespielt.


